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Auflage 
 
 
ERLÄUTERUNGSBERICHT 
 
1. Ausgangslage  

 
Mit Schreiben vom 26. Juli 2023 ersuchen die grundbücherlichen Eigentümer:innen der Liegenschaften 
229/2, 232/2, 233/2, 234/3, 234/4, 235, 241/1 in der KG 63122 Straßgang um die Erstellung eines 
Bebauungsplanes. Das gesamte Planungsgebiet umfasst weitere Grundstücke und weist eine Größe von  
ca. 143.364,05 m² auf. 
 
Gemäß 4.0 Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz ist dieser Bereich als Aufschließungsgebiet 
Allgemeines Wohngebiet (XVII.08) mit einer Bebauungsdichte von 0,3-0,6 ausgewiesen.  
Gemäß Deckplan 1 (Bebauungsplanzonierungsplan) zum 4.0 Flächenwidmungsplan ist zur Aufhebung des 
Aufschließungsgebietes unter anderem die Erstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 
Zielsetzungen gemäß dem Entwicklungsplan des 4.0 Stadtentwicklungskonzeptes für den gegenständlichen 
Bereich: �c�/�v���µ�•�š�Œ�]���U���'���Á���Œ�������l���t�}�Z�v���v�^���t Gewerbe und Mischgebiet gem. § 19 STEK. 
 
Es liegen für die Bearbeitung des Bebauungsplanes folgende Stellungnahmen vor: 
- Stellungnahme der A17 - Bau und Anlagenbehörde, Referats für Wasser-, Umwelt- und Gesundheitsrecht 

vom 01.12.2025. 
- Stellungnahme der A10/5 - Abteilung für Grünraum und Gewässer, Referat Grün und Freiraumplanung  

vom 29.01.2025 und vom 11.02.2026. 
- Stellungnahme der A10/8 - Abteilung für Verkehrsplanung vom 09.02.2026 und vom 12.02.2026. 

 
In Abstimmung mit den betroffenen Abteilungen wurde der Bebauungsplan durch das Stadtplanungsamt 
erstellt. 
 
Zusammenfassung des städtebaulichen Konzeptes: 
Das gegenständliche Bebauungsplangebiet liegt in einem Bereich, für den in den letzten Jahren eine städte-
bauliche Studie zum �c�Z���Z�u���v�‰�o���v���'�Œ�����v���Œ�•�š�Œ���˜���^�����v�š�Á�]���l���o�š���Á�µ�Œ�����X���'���u���]�v�•���u���u�]�š�����]�v���u���]�v�š���Œ���]�•�Ì�]�‰�o�]�v���Œ���v��
Team aus Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanern wurden die stadträumlichen Potenzialflächen im Umfeld der 
Gradnerstraße und des Spitzäckerweges analysiert und als Studie ausgearbeitet.  
 
Die Studie zum Rahmenplan zeigt auf, wie sämtliche Aufschließungsgebiete im Umfeld dieses 
Bebauungsplanes zukünftig aufgeschlossen und entwickelt werden können. Sie enthält Vorgaben zur 
Baumassenverteilung, zur Festlegung der Straßenfluchtlinien und Verkehrsflächen sowie zur Anordnung und 
Dimensionierung von Freiflächen. Damit bildet er die Grundlage für eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung im betrachteten Planungsgebiet.  
 
Das städtebauliche Konzept dieses Bebauungsplanes berücksichtigt im Sinne einer flächenschonenden 
Verbauung von Freiflächen ein Konzept mit mehrgeschossiger Baumassenverteilung, eine überwiegende 
Verbringung der PKW-Stellplätze in Sammelgaragen in Form von Hoch- oder Tiefgaragen, eine Schaffung von 
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Parkflächen, eine Schaffung von siedlungsöffentlichen Freiflächen, grüne Ränder im Übergang zu den 
angrenzenden Anrainern, die Strukturierung der inneren Erschließung, die Regulierung der 
Straßenfluchtlinien und der Festlegung von zukünftigen Durchwegungen für Geh- und Radwege.  
Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.  
 
DǊǳƴŘǾƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǳŘƛŜ ȊǳƳ αwŀƘƳŜƴǇƭŀƴ DǊŀŘƴŜǊǎǘǊŀǖŜά ǎƛƴŘ [ŀǎǘŜƴŀǳǎƎƭŜƛŎƘǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ 
zwischen den unterschiedlichen Eigentümern. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen wurde den 
Eigentümern mehrfach zur Kenntnis gebracht und wird für nachgereihten Bauverfahren erforderlich sein.  
 
 
2. Verfahren 
Der Ausschuss für Verkehr, Stadt- und Grünraumplanung wird in der Sitzung am 04. März 2026 über die 
beabsichtigte Auflage des 17.28Φл .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αGradnerstraße ς Aufschließungsgebiet XVII.08ά Entwurfes 
informiert. 
 
Die Kundmachung der Auflage des Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 40 Abs.6 Z1 StROG 2010 im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt Graz mit Erscheinungsdatum 25. März 2026.  
 
AUFLAGE 

Die grundbücherlichen Eigentümer:innen der im Planungsgebiet liegenden Grundstücke werden angehört 

und der Bebauungsplan über 8 Wochen, in der Zeit von Donnerstag, dem 26. März 2026 bis Donnerstag, dem 

21. Mai 2026 zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt (Auflage gemäß § 40 Abs.6 Z1 StROG 2010). 
Eine öffentliche Informationsveranstaltung ist innerhalb des Auflagezeitraums vorgesehen. 
 
 
3. Planungsgebiet 
Das Planungsgebiet liegt im Süden von Graz, nördlich der Gradnerstraße in zweiter Reihe, hinter gewerblich 
genutzten Flächen und erstreckt sich nach Norden in Richtung Hafnerstraße. Das Areal weist eine Größe von 
ca. 143.364,05 m² auf. Das Planungsgebiet ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Bebauungsplanes unbebaut 
und ŜǊǿŜƛǎǘ ǎƛŎƘ ƎǊǀǖǘŜƴǘŜƛƭǎ ŀƭǎ .ǊŀŎƘŦƭŅŎƘŜ ŘŜǊ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ α{ŎƘƻǘǘŜǊƎǊǳōŜ {ǘǊŀǖƎŀƴƎά.  
 

 
 
 
Luftbild (2024). Auszug aus dem Geo-Daten-Graz. © Stadtvermessung Graz.  
Die rote Umrandung markiert die Lage des Planungsgebietes.  
 
 
Die blaue Umrahmung markiert das Bebauungsplangebiet.  
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Bestehende Rechts- und Planungsgrundlagen: 
 

¶ Stadtentwicklungskonzept 
Gemäß dem 4.0 Stadtentwicklungskonzept (STEK) liegt das Bebauungsplangebiet in einem Bereich mit 
ȊǿŜƛ CǳƴƪǘƛƻƴŜƴΥ αLƴŘǳǎǘǊƛŜΣ DŜǿŜǊōŜ κ ²ƻƘƴŜƴά ς Gewerbe und Mischgebiet gem. § 19 STEK. 

 

 
 

 
§ 19 INDUSTRIE, GEWERBE / WOHNEN: Gewerbe- und Mischgebiet  
(1) Abgestimmte Entwicklung von Dienstleistungs-, Verwaltungs- und verträglichen Gewerbenutzungen, 

wobei bei entsprechender Eignung insbesondere hinsichtlich der Immissionen (Lärm, Luft und 
Erschütterungen) auch Wohngebiete zulässig sind.  

(2) Festlegung geeigneter Bebauungsweisen (z.B. der geschlossenen) entlang von Hauptverkehrsadern 
als Lärmschutzmaßnahme für dahinter liegende Wohngebiete in Bauverfahren und Bebauungsplänen 
unter Bedachtnahme auf bestehende Gebäude und Nutzungen.  

(3) Beschränkung der Bodenversiegelung und Erhöhung des Grünanteils.  
(4) Verbesserung des Kleinklimas durch entsprechende Begrünungsmaßnahmen.  

 
 

§ 26 NATURRAUM UND UMWELT 
 (1a) Erhalt des schützenswerten Baumbestandes. 

Berücksichtigung von erhaltenswerten Baumbeständen bei der Situierung von baulichen Anlagen auf 
allen Bauplätzen  

(7c) Verbesserung/Reduktion von städtischen Hitzeinseln: 

¶ Einsatz von hellen Oberflächenmaterialien mit geringer Wärmespeicherfähigkeit, angestrebt wird ein 
Hellbezugswert zwischen 30 ς 85. 

¶ Vorgabe von entsprechender Farb- und Materialgestaltung von Gebäuden in Bebauungsplänen 

¶ Sparsamer Einsatz von großflächigen Glasfassaden und großflächigen reflektierenden Metallfassaden 
durch entsprechende Festlegungen in Bebauungsplänen und Wettbewerbsausschreibungen; Ausnahmen 
zum Zwecke solarer Energiegewinnung sind im Einzelfall zu prüfen. 

¶ Vorschreibung von Begrünungsmaßnahmen wie Baumpflanzungen, Grünflächen, Dach- und 
Fassadenbegrünungen. 

¶ Beschränkung der Bodenversiegelung auf Bauflächen. 
 
 

Auszug aus dem 
Entwicklungsplan des 4.0 
Stadtentwicklungskonzeptes 
(idgF). 
 
Die rote Umrandung markiert 
das Planungsgebiet. 
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(21) Durchgrünung des Stadtgebietes insbesondere durch: 

¶ Intensive Begrünung von Tiefgaragen. Die oberste Decke von nicht überbauten Tiefgaragen und anderen 
nicht überbauten unterirdischen Räumlichkeiten ist niveaugleich mit dem angrenzenden Gelände mit 
einer Vegetationstragschicht von mindestens 70 cm zu überdecken und gärtnerisch zu gestalten. 
Abminderungen sind punktuell bzw. bei fehlender technischer Machbarkeit zulässig. 

¶ Forcierung von Fassadenbegrünungen, bevorzugt in erdgebundener Ausführung.  
(22) Erhalt des Grundwasserhaushaltes insbesondere durch  

¶ Erhalt eines Mindestanteils an unversiegeltem und nicht unterbautem Boden von 10 % pro Bauplatz. 
Begründete Ausnahmen sind unter Einholung eines städtebaulichen Gutachtens zulässig. 

(22a) Nachhaltiger Umgang mit Hang- und Oberflächenwässer zur Grundwasseranreicherung, zur 
Schadensminimierung bei Starkregen sowie als Klimawandelanpassungsmaßnahme  

¶ Erhöhung des zu erhaltenden Mindestanteiles an gewachsenen Boden in den stark betroffenen 
Bereichen; dabei ist mindestens ein Wert von 20 % festzulegen  

¶ Nutzung auch privater Niederschlagswässer zur Bewässerung des Straßenbegleitgrüns, sofern im 
öffentlichen Interesse  

¶ Anwendung des sog. Schwammstadtprinzip in versiegelten Bereichen.  
(23) Beschränkung der Bodenversiegelung und Erhöhung des Grünanteils. 
(24) Forcierung von begrünten Dächern zur Wasserretention und zur Verbesserung des Kleinklimas 

insbesondere durch:  

¶ Begrünung von neu errichteten Flachdächern und Dächern bis zu einer Neigung von 10 Grad. 
 Davon ausgenommen sind zusammenhängende Dachflächen einer baulichen Anlage mit einem 

Dachflächenausmaß unter 60 m², sofern die Dachbegrünung nicht zur Einfügung ins Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbild erforderlich ist.  

 Eine extensive Dachbegrünung ist mit einer Vegetationstragschicht von mind. 15 cm auszuführen.  
 In Bereichen mit schlecht sickerfähigem Boden und entsprechender Hang- bzw. Oberflächen-

wasserproblematik ist die Dachbegrünung überwiegend als intensive Dachbegrünung auszuführen. 
 Für maximal 1/3 der Dachfläche kann eine Ausnahme beispielsweise für die Errichtung von technischen 

Aufbauten oder Dachterrassen erteilt werden. Intensiv begrünte (auch betretbare) Dachflächen sind 
hierbei als begrüntes Dach zu werten. Darüber hinaus sind Ausnahmen für Anlagen zur erweiterten 
Nutzung von Solarenergie nach Maßgabe der mikroklimatischen Auswirkungen zulässig. 

 Fotovoltaikanlagen sind bevorzugt in Kombination mit einem Gründach zu errichten. 
         ώΧϐ 
(25) Einfügung von Parkplätzen in das Orts- u. Landschaftsbild und Minderung der negativen Auswirkung auf 

das Stadtklima durch: 

¶ Gliederung großer Flächen durch Bäume und Bepflanzungen.  

¶ Bei Neuerrichtungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen von PKW-Parkplätzen ist pro 5 Stellplätze  
1 Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten, ausgenommen im Bereich der Präsentations- und 
Lagerflächen der Automobilindustrie und dem Autohandel. 

¶ Beschränkung des Versiegelungsgrades. 
 
 

Deckpläne zum 4.0 Stadtentwicklungskonzept (idgF): 
- CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴ ŘŜǎ wŜƎƛƻƴŀƭŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳ αw9twhά ό5ŜŎƪǇƭŀƴ мύΥ 

Lage innerhalb der Kernstadt. 
Bereichsweise Lage innerhalb der Vorrangzone für Siedlungsentwicklung. 
 

- Nutzungsbeschränkungen (Deckplan 2):  
Lage innerhalb der Sicherheitszone Flughafen Graz Thalerhof. 
Eine Hochspannungsleitung kreuzt das Planungsgebiet.  
Lage im Wasserschongebiet 1. 
Im Planungsgebiet sind Altablagerungen ersichtlich gemacht.  
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- Verkehr (Deckplan 3):  
Das Planungsgebiet liegt gem. verordneter ÖV-Kategorisierungskarte (2018) bereichsweise in der 
YŀǘŜƎƻǊƛŜ рΥ αDŜǊƛƴƎŜ .ŜŘƛŜƴǉǳŀƭƛǘŅǘά LƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ǸōŜǊ нл aƛƴǳǘŜƴΣ ƎŀƴȊƧŅƘǊƛƎŜǊ .ŜǘǊƛŜōΣ ŜǾŜƴǘǳŜƭƭ 
Taktverkehr und bereichsweise außerhalb des 300 m ς Einzugsbereiches (Luftlinie) des innerstädtischen 
öffentlichen Verkehrsmittels.  
Das Planungsgebiet liegt teilweise im 1000 m Einzugsbereich des S-Bahn Bahnhofs Puntigam und teilweise 
im 1000 m Einzugsbereich des S-Bahn Bahnhofs Graz Straßgang .  
 

 
 
 
 
 

Auszug aus dem Deckplan 3 zum 4.0 Stadtentwicklungskonzept (idgF).  
Die blaue Umrandung markiert das Planungsgebiet. 
 

Auszug aus dem Deckplan 2 
zum 4.0 Stadtentwicklungs-
konzept (idgF). 
 
Die blaue Umrandung 
markiert das Planungsgebiet. 
 
Der rote Pfeil markiert 
ersichtlich gemachte 
Altlastverdachtsflächen im 
Planungsgebiet.  
 
Der grüne Pfeil markiert eine 
ersichtlich gemachte 
Hochspannungsleitung. 
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Gemäß 4.08 Stadtentwicklungskonzept Entwurf-1. Auflage Änderungspunkt 8 (GR-Beschluss vom 
06.07.2023) und gemäß der ÖV-Erschließungskarte aus dem Jahr 2022 (Verkehrsplanung Stadt Graz),  
liegt das Planungsgebiet in der ÖV-YŀǘŜƎƻǊƛŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ мΥ αLƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ .ŜŘƛŜƴǉǳŀƭƛǘŅǘά LƴǘŜǊǾŀƭƭŜ  
bis 10 Minuten, Bedienung von Betriebsbeginn bis ςende und bereichsweise außerhalb des 300 m ς 
Einzugsbereiches (Luftlinie) des innerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittels.  
 

 
 
 
 
 

¶ 1.0 Räumliches Leitbild (Beschluss):  
Teilraum: 26 - Puntigam Süd West 
Bereichstyp: Entwicklungsgebiete 
 

 
 

 

Auszug aus dem Deckplan 3 zum 4.08 Stadtentwicklungskonzept Entwurf-1. Auflage Änderungspunkt 8. 
Die blaue Umrandung markiert das Planungsgebiet. 
 
 

Auszug aus dem 1.0 Räumlichen 
Leitbild ς Bereichstypenplan.  
 
Die rote Umrandung markiert das 
Planungsgebiet. 
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§ 4 Abs.12 Entwicklungsgebiete:  
Charakteristik: zurzeit großflächig unbebaute Gebiete, Konversionsflächen oder Bereiche, die künftig  
einer Umstrukturierung unterzogen werden; die angestrebte Charakteristik wird jeweils erst im Zuge 
weiterführender Planungen festgelegt.  
 
Festlegungen innerhalb des Bereichstyps bzw. Teilraumes: 

¶ Geschoßanzahl: keine verbindlichen Festlegungen  

¶ Bebauungsweise: keine verbindlichen Festlegungen 

¶ Lage zur Straße: keine verbindlichen Festlegungen 

¶ Funktionsdurchmischung: Im Zuge von Bebauungsplänen verbindliche Festlegungen treffen  

¶ Begrünung, Einfriedungen, Sichtschutz: keine verbindlichen Festlegungen 

¶ Tiefgarage (im Neubaufall), allenfalls Hochgaragen im Übergang zu stark emittierenden 
Verkehrsbändern und Betrieben, bei überwiegender Wohnnutzung ist die Errichtung von PKW- 
Stellplätze in freier Aufstellung in verträglicher Relation zur Bauplatzgröße (dh: max. 1 Stellplatz in 
offener Aufstellung pro 500m² Bauplatzgröße) zulässig, sofern mit Gebietscharakter und Topographie 
vereinbar. 
 

Festlegungen für Werbe- und Ankündigungseinrichtungen gem. § 6a όмнΦ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜάύΥ 
Festlegungen sind im Zuge der Entwicklung des Gebietsbereiches zu definieren! 

 
Grünflächenfaktor: 12. Entwicklungsgebiete (Mindestmaß):  
Bei einer Wohnnutzung von über 70% der Bruttogeschoßfläche: 0,6 
Ab einer gewerblichen Nutzung von mindestens 30% der Bruttogeschoßfläche: 0,4 

 
 

¶ Kommunales Energiekonzept (KEK) 2017 gem. StROG:  
Mittel- langfristig geplantes Erweiterungsgebiet Fernwärme (ab ca. 2025). 
 
 

¶ Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz: 
Das Planungsgebiet liegt gemäß 4.0 Flächenwidmungsplan (seit 22.03.2018 rechtswirksam) im 
αAufschließungsgebiet Allgemeines Wohngebiet (XVII.08)ά mit einer Bebauungsdichte von 0,3-0,6. 
Im Planungsgebiet sind Altablagerungen ersichtlich gemacht. 
 
Gemäß § 3 der Verordnung zum 4.0 Flächenwidmungsplan sind folgende Aufschließungserfordernisse 
definiert: 
1. Anbindung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz, Nachweis einer zweckmäßigen 

Verkehrsanbindung und der Verkehrssicherheit der äußeren Erschließung für alle Verkehrsarten 
(Motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußverkehr). 

2. Anschluss an den öffentlichen Verkehr mit städtischer Bedienqualität. 
3. Innere Erschließung (Verkehr und technische Infrastruktur). 
4. Maßnahmen zur Förderung der Sanften Mobilität. 
5. Öffentlich nutzbare Durchwegung für den Fuß- und Radverkehr. 
6. Lärmfreistellung gegenüber emittierendem Straßen- und /oder Schienenverkehr sowie gegenüber 

emittierenden Gewerbe- und Industriebetrieben. 
7. Bebauungsplanpflicht, geordnete Siedlungsentwicklung, Erfordernis zur Schaffung zweckmäßig 

gestalteter Grundstücke, Einfügung in das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild. 
8. Schaffung einer zusammenhängenden siedlungsöffentlichen Grünfläche im Ausmaß von rund  

20 % der Fläche des Aufschließungsgebietes. 
9. Abwasserentsorgung mit einer dem Stand der Technik entsprechenden Abwasserbeseitigung. 
11. Bodensanierung bei Altlasten, Altlastenverdachtsflächen oder Altablagerungen, Erstellung eines 

Bodengutachtens mit Sanierungskonzept bzw. mit Maßnahmen zur fachgerechten Deponierung von 
Aushubmaterial. 
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Deckpläne zum 4.0 Flächenwidmungsplan: 
- Bebauungsplanzonierungsplan (Deckplan 1): Die Erstellung eines Bebauungsplanes ist erforderlich. 

 

 
 
 
 

- Beschränkungszonen für die Raumheizung (Deckplan 2 zum 4.0 Flächenwidmungsplan) gem. § 30 Abs.7 
StROG 2010 idF LGBl Nr. 140/2014 iVm § 10 Abs.2 und 3 der VO zum 4.0 Flächenwidmungsplan: 
Bei Neuerrichtung oder Austausch anzeigepflichtiger Heizanlagen (ab 8 kW) im Geltungsbereich besteht 
ein Verbot für das Heizen mit festen Brennstoffen. Diese Brennstoffe können ausnahmsweise 
zugelassen werden, wenn der Grenzwert für die Staubemission von höchstens 4,0 g je m² 
Bruttogeschossfläche pro Jahr eingehalten wird. Das Planungsgebiet liegt innerhalb des 
Geltungsbereiches. 
 

Auszug aus dem Deckplan 1 zum 4.0 Flächenwidmungsplan.  
Die blaue Umrandung markiert das Planungsgebiet. 
 
 

Auszug aus dem 4.0 
Flächenwidmungsplan.  
 
Die blaue Umrandung 
markiert das Planungsgebiet. 
 
Die roten Pfeile markieren  
festgelegte Geh- und 
Radwegverbindung in 
ungefährer Lage.  
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- Hochwasserabfluss Mur und Grazer Bäche mit Darstellung des Gefahrenzonenplanes der Wildbach- und 
Lawinenverbauung (Deckplan 3 zum 4.0 Flächenwidmungsplan) bzw. Abteilung 14 der Stmk. 
Landesregierung (2D-Untersuchung): Im 4.0 Flächenwidmungsplan wird unter § 12 Sanierungsgebiete ς 
Gefahrenzonen ς Hochwasser festgelegt, αŘŀǎǎ ƧŜƴŜ .ŀǳƭŀƴŘŦƭŅŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ƎŜƳŅǖ ŘŜƳ 5ŜŎƪǇƭŀƴ о 
innerhalb der Anschlaglinien eines Hochwasserereignisses HQ30 und HQ100 bzw. in einer gelben 
DŜŦŀƘǊŜƴȊƻƴŜ ƭƛŜƎŜƴ ŀƭǎ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ π IƻŎƘǿŀǎǎŜǊ όI²ύ ƎŜƭǘŜƴΤ ώΧϐά  
Das Planungsgebiet liegt außerhalb des Sanierungsgebietes Gefahrenzonen-Hochwassers. 
 

 
 
 

- Baulandmobilisierungsplan Deckplan 4:  
Das Planungsgebiet ist mit einer Bebauungsfrist belegt.  
 

 
 

Karten zum 4.0 Flächenwidmungsplan: 
- Gemeindeabwasserplan (Karte 1): 

Das Planungsgebiet liegt im kommunalen Entsorgungsbereich.   

Auszug aus dem Deckplan 3  
zum 4.0 Flächenwidmungsplan.  
 
Die blaue Umrandung markiert 
das Planungsgebiet. 

 

Auszug aus dem Deckplan 4  
zum 4.0 Flächenwidmungsplan.  
 
Die blaue Umrandung markiert 
das Planungsgebiet. 
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- Verkehrslärmkataster ς Straße/Nacht (Karte 2A): 

 
 
 
 

- Verkehrslärmkataster ς Flug/Bahn (Karte 2B): 

 
 
 
 

Weitere Verordnungen und gesetzliche Bindungen:  
- Baumschutzverordnung: 

Lage innerhalb des Gültigkeitsbereichs der Baumschutzverordnung. 
 

- Grünflächenfaktor GFF (Rechtswirksam seit 20.7.2023): 

12. Entwicklungsgebiete (Mindestmaß):  

Auszug aus der Karte 2A zum 4.0 Flächenwidmungsplan. Die blaue Umrandung markiert das Planungsgebiet. 

Auszug aus der Karte 2B zum 4.0 Flächenwidmungsplan. Die blaue Umrandung markiert das Planungsgebiet. 
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Bei einer Wohnnutzung von über 70% der Bruttogeschoßfläche: 0,6 

Ab einer gewerblichen Nutzung von mindestens 30% der Bruttogeschoßfläche: 0,4 

 
Die Verordnung des Grünflächenfaktors (GFF) ist ein Instrumentarium zur Gestaltung des bebauten 
Umfeldes. Unbebaute und mit Vegetation bedeckte Flächen, insbesondere im dicht verbauten und 
gewerblichen Umfeld, leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität. Überdies fördert die 
Vegetation den natürlichen Kühlungsprozess, ihr kommt auch eine besondere Bedeutung für das 
Regenwassermanagement zu. 
Die Berechnung des Grünflächenfaktors ermöglicht, dass auch Bestandsbäume und neugepflanzte Bäume 
sowie bodengebundene Fassadenbegrünungen miteinbezogen werden können.  
Im Bauverfahren ist zwingend ein GFF von 0,6 nachzuweisen. (www.graz.at/gruenflaechenfaktor) 
 

- Fließpfadkarte: 

 
 

- Neigungskarte: 

 
 
 
 

Auszug aus den GeoDaten Graz-
Fließpfadkarte. 
 
Die blaue Umrandung markiert 
das Planungsgebiet. 

 

Auszug aus den GeoDaten Graz-
Neigungskarte. 
 
Die blaue Umrandung markiert 
das Planungsgebiet. 

 

http://www.graz.at/gruenflaechenfaktor
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¶ Situierung und Umgebung 
 

 
 
 
 
 

 
 

Luftbild 1 (2024). Auszug aus dem Geo-Daten-Graz. © Stadtvermessung Graz.  
Die rote Umrandung markiert die Lage des Planungsgebietes.  
 
 
Die blaue Umrahmung markiert das Bebauungsplangebiet.  

Schrägluftbild 1 (2024):  
Auszug aus dem Geo-Daten-Graz. (LE_56_5374 und LE_56_5374 - zusammengefügt) © Stadtvermessung Graz.  
Blick Richtung Norden. Die rote Umrandung markiert die ungefähre Lage des Planungsgebietes.  
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Das Planungsgebiet liegt im Süden von Graz und ist nördlich der Gradnerstraße und südlich der Hafnerstraße, 
in zweiter Reihe verortet. Das Areal weist eine Größe von ca. 143.364,05 m² auf. Das Planungsgebiet ist zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Bebauungsplanes unbebaut und erweist sich als landschaftliche Brachfläche 
ŘŜǊ ǳǊǎǇǊǸƴƎƭƛŎƘ ƎŜƴǳǘȊǘŜƴ ǳƴŘ ƘƛƴǘŜǊŦǸƭƭǘŜƴ α{ŎƘƻǘǘŜǊƎǊǳōŜ {ǘǊŀǖƎŀƴƎάΦ 
 
Im Norden grenzt das Planungsgebiet an eine Wohnzeile mit kleinteilig strukturierten Gebäuden in Form von 
9ƛƴŦŀƳƛƭƛŜƴƘŅǳǎŜǊƴΣ ŘƛŜ ƛƳ пΦл CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŀƭǎ αwŜƛƴŜǎ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ sind.  
 
Im Süden grenzt das Planungsgebiet an gewerblich genutzten Liegenschaften mit flächigen Verbauungen.  
 
Im Westen grenzt das Planungsgebiet an gewerblich genutzte Liegenschaften und an eine großflächig genutzte  
Aufbereitungsanlage für Baurestmassen. 
 
Im Osten grenzt das Planungsgebiet von Nord nach Süd verlaufend an ein Gewerbegebiet und weiter südlich 
an eine private Aufschließungsstraße für mehrere Liegenschaften. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
findet sich eine Wohnanlage mit Wohngebäuden mit bis zu vier Geschossen.  
 
 
 
 
 
 
 

Schrägluftbild 2 (2024):  
Auszug aus dem Geo-Daten-Graz. (BW_53_5038 und FW_52_4870 - zusammengefügt) © Stadtvermessung Graz.  
Blick Richtung Osten. Die rote Umrandung markiert die ungefähre Lage des Planungsgebietes.  
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Blick in die Nippelgasse im Kreuzungsbereich Nippelgasse - 
Gradnerstraße. Blick Richtung: Norden.   
 

Blick in die Gradnerstraße auf Höhe Gradnerstraße 24 - 
Schulcampus Puntigam. Blick Richtung: Südwesten.  
 

Blick in die Gradnerstraße auf Höhe Gradnerstraße 28. 
 Blick Richtung: Südwesten.  
 

Blick auf gewerblich genutzte Liegenschaften (ehemalige 
Samitzgründe) südlich der Gradnerstraße auf Höhe 
Gradnerstraße 45. Blick Richtung Süden.  

Blick in eine Stichstraße der Gradnerstraße südlich des 
Planungsgebietes, auf Höhe Gradnerstraße 54. Blick Richtung  
Norden.  

Blick in eine Stichstraße der Gradnerstraße südlich des 
Planungsgebietes, auf Höhe Gradnerstraße 54.  
Blick Richtung Norden.  

Blick in die Gradnerstraße auf Höhe Gradnerstraße 54.  
Blick Richtung Südwesten.  
 

Blick in die Gradnerstraße auf Höhe Gradnerstraße 60.  
Blick Richtung Südwesten.  
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Blick auf das Planungsgebiet auf Höhe Gradnerstraße 40l. 
Blick Richtung Südwesten. 

Blick in eine Stichstraße der Gradnerstraße südöstlich des Plan-
ungsgebietes, auf Höhe Gradnerstraße 40l. Blick Richtung Süden. 
Der rote Pfeil markiert das Planungsgebiet im rechten Bildrand.  

Blick in eine Stichstraße der Gradnerstraße südlich des Planungs-
gebietes, auf Höhe Gradnerstraße 92. Blick Richtung Westen. 
 

Blick in eine Stichstraße der Gradnerstraße südlich des Planungs-
gebietes, auf Höhe Gradnerstraße 92. Blick Richtung Süden. 
 

Blick auf das Planungsgebiet. Fotostandort Gradnerstraße 94.  
Blick Richtung Norden. Der rote Pfeil markiert das Planungs-
gebiet. Die rot strichlierte Linie bildet ca. die Außengrenze des 
Planungsgebietes gem. 4.0 Flächenwidmungsplan ab.  
 

Blick auf das Planungsgebiet. Fotostandort Böschungsfuß 
Grünfläche im Übergang zur befestigten Fläche des vorherigen 
Fotos. Blick Richtung Norden. 

Blick auf das Planungsgebiet.  
Fotostandort am Planungsgebiet ς in ungefähr mittiger Lage.  
Blick Richtung Norden. 

Blick auf das Planungsgebiet.  
Fotostandort am Planungsgebiet ς in ungefähr mittiger Lage.  
Blick Richtung Osten. 
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Blick auf das Planungsgebiet.  
Fotostandort am Planungsgebiet ς in ungefähr mittiger Lage.  
Blick Richtung Westen. 
 

Blick in eine Stichstraße der Gradnerstraße südlich des Planungs-
gebietes, auf Höhe Gradnerstraße 110. Blick Richtung Norden. 
 

Blick in eine Stichstraße der Gradnerstraße südlich des Planungs-
gebietes, auf Höhe Gradnerstraße 110. Blick Richtung Süden. 
 

Blick in eine Stichstraße der Gradnerstraße südlich des Planungs-
gebietes, auf Höhe Gradnerstraße 110. Blick Richtung Osten. 
 

Blick in die Hafnerstraße auf Höhe Hafnerstraße 124.  
Blick Richtung Osten. 
 

Blick in die Hafnerstraße auf Höhe Hafnerstraße 114.  
Blick Richtung Westen. 
 

Blick in die Hafnerstraße auf Höhe Hafnerstraße 114.  
Blick Richtung Osten. 
 

Blick in die Hafnerstraße auf Höhe Hafnerstraße 114.  
Blick Richtung Süden. Der rote Pfeil markiert das Planungsgebiet.  
 


